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Bibliografie

Titel Metallbau-Montagearbeiten (DGUV Information 209-003)

Amtliche Abkürzung DGUV Information 209-003

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 1.6 - 1.6 Sicherungsaufgaben

Personen, die Sicherungsaufgaben ausführen, zum Beispiel Sicherungs- und Warnposten, Absperrposten, Einweisende oder
Brandposten, dürfen während dieses Einsatzes mit keinen anderen Tätigkeiten beschäftigt werden. Sie müssen mindestens
18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet, zuverlässig und mit ihren Aufgaben vertraut sein.
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